
Bericht und Antrag Anpassung der Feuerwehrordnung Verbandsfeuerwehr «Oberer 

Reiat» der Gemeinden Lohn, Stetten und Büttenhardt - Ersatzabgabe 

 

Die Verbandsfeuerwehr «Oberer Reiat» spielt eine zentrale Rolle in der Sicherheit der Region. 

Alle Bürgerinnen und Bürger, die der Feuerwehrpflicht unterliegen, sind verpflichtet, aktiv an 

Einsätzen teilzunehmen oder eine Ersatzabgabe zu entrichten. Diese Ersatzabgabe, geregelt 

in Artikel 6, Absatz 2 der Feuerwehrordnung Verbandsfeuerwehr «Oberer Reiat» der Gemein-

den Lohn, Stetten und Büttenhardt, dient dazu, die Kosten des Feuerwehrwesens mitzutragen. 

Die Besoldung der Angehörigen der Verbandsfeuerwehr «Oberer Reiat» wie auch die Höhe 

der Ersatzabgabe liegt im Vergleich mit den umliegenden Gemeinden deutlich unter deren 

Niveau. Die Verbandskommission hat aus diesem Grund die Besoldung der Angehörigen der 

Feuerwehr angepasst. Diese Kompetenz unterliegt ihr. Gleichzeitig hat sie auch die Höhe der 

Ersatzabgabe adaptiert, um die steigenden Anforderungen an die Feuerwehr finanziell abzu-

sichern. Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen die Erhöhung der Mindest- und Höchst-

beträge der Ersatzabgabe und bedürfen der Genehmigung durch die jeweilige Gemeindever-

sammlung der drei Verbandsgemeinden Lohn, Stetten und Büttenhardt. 

Gegenüberstellung der bisherigen und neuen Regelung (Art. 6, Abs. 2) 

Aktuell Neu 

Die Ersatzabgabe beträgt 0.7% vom steuer-

pflichtigen Einkommen. Im Minimum CHF 

100.00, im Maximum CHF 300.00 pro Jahr. 

Die in ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten 

bezahlen je die Hälfte. 

 

Die Ersatzabgabe beträgt 0.7% vom steuer-

pflichtigen Einkommen. Im Minimum CHF 

200.00, im Maximum CHF 600.00 pro Jahr. 

Die in ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten 

bezahlen je die Hälfte. 

 

 

Fazit 

Mit der Anpassung der Mindest- und Höchstbeträge der Ersatzabgabe wird eine Erhöhung der 

finanziellen Beteiligung jener Bürgerinnen und Bürger angestrebt, die nicht aktiv am Feuer-

wehrdienst teilnehmen. Diese Änderung in der Feuerwehrordnung (Art. 6, Abs. 2) trägt dazu 

bei, die finanzielle Basis der Feuerwehr zu stärken und die Sicherheit im Verbandsgebiet lang-

fristig zu gewährleisten. 

 
Der Gemeinderat beantragt, der Anpassung zuzustimmen. 


